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1. Auflagenstaffel 
Die Verlage entrichten einen Jahresbeitrag, der sich nach der Bindeauflage des  
4. Quartals des Vorjahres, bei Neuanschlüssen nach der ersten geprüften Binde-
auflage, wie folgt staffelt:  
 
 
Bindeauflage bis 5.000 309,-- € 
 10.000 382,-- € 
 20.000 445,-- € 
 30.000 559,-- € 
 50.000 662,-- € 
 75.000 726,-- € 
 100.000 918,-- € 
 200.000 1.095,-- € 
 300.000 1.242,-- € 
 400.000 1.443,-- € 
 500.000 1.723,-- € 
 750.000 1.966,-- € 
 1.000.000 2.499,-- € 
 2.000.000 3.579,-- € 
 3.000.000 5.356,-- € 
 4.000.000 7.123,-- € 
 5.000.000 8.895,-- € 
 
 
2. Mehrfachanschluss 
Verlage, die der IVW mehr als ein Verlagsobjekt anschließen, entrichten einen  
Gesamtjahresbeitrag, der sich aus der Summe der auf die einzelnen Verlagsobjekte 
entfallenden Beiträge ergibt.  
 
3. Aufnahmebeitrag 
Verlage, die der IVW ein Verlagsobjekt neu anschließen, entrichten einen Aufnahme-
beitrag in Höhe eines Viertels des nach der Bindeauflage des Verlagsobjektes ermit-
telten Jahresbeitrages nach Ziff. 1. Der Aufnahmebeitrag beträgt höchstens 478,-- €. 
 
 


